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(38) Rechts oder links? 

1. Politische Betätigung gemeinnütziger Vereine 

„Einflußnahme auf politische Willensbildung und öffentliche Meinung ist kein eigenständiger 

gemeinnütziger Zweck i.S. von § 52 AO“, so das Attac-Urteil des BFH (BFH 19.01.2019 – V R 60/17, Tz. 

22, NJW 2019, 877; hierzu Weitemeyer, npoR 2019, 97; Riegel/Freund, BB 2019, 743; Engel, ZStV 2019, 

130; krit. Hornung/Vielwerth, DStR 2019, 1497; abschließende Entscheidung BFH 20.12.2020 – V R 

14/20, juris). Und weiter: „Eine Einflußnahme einer gemeinnützigen Körperschaft auf die politische 

Willensbildung und die öffentliche Meinung ist zur Verfolgung eines der in § 52 Abs. 2 AO genannten 

Zwecke gestattet, muß aber gegenüber der unmittelbaren Förderung des steuerbegünstigten Zwecks in 

den Hintergrund treten. Die Tagespolitik darf nicht im Mittelpunkt der Tätigkeit der Körperschaft stehen.“*  

2.  Im Innenverhältnis demokratisch? 

Es ist allerdings ein Irrtum, zu glauben, ein Verein müsse eine demokratische Organisation haben, die 

etwa den Staatsaufbau widerspiegelt (s. Wagner, Verein und Verband, Rn. 39, 237). Gerade etwa die 

Vereine, die staatliche Aufgaben (mit) übernehmen oder staatliche Finanzmittel erhielten, müßten sich 

bspw. bei der Amtsdauer ihrer Vorstandsmitglieder an bundesrechtliche Höchstgrenzen analog der 

Wahlperiode im Deutschen Bundestag o.Ä. halten, so einige Meinungen. Hierbei wird bei Verstößen gar 

die Konsequenz angedacht, solche Vereine gem. § 395 FamFG zu löschen. Dies ist aber nicht 

herrschende Meinung. Vielmehr ist der Verein in seinem inneren Aufbau bei Entscheidungen über die 

innere Organisation, etwa bei Amtsdauer, Vetorechten oder Ähnlichem weitgehend frei. 

Zwingend ist lediglich: Der Verein muß hingegen einen Vorstand haben, dieser kann aber aus einer 

einzigen Person bestehen. Der Verein muß eine Mitgliederversammlung haben, deren Rechte können 

aber weitgehend beschnitten werden. Der Vorstand kann eine „übermächtige“ Stellung haben; einige 

Mitglieder können aufgrund der zulässigen Mehrstimmrechte dominieren. Die Berufung/Abberufung von 

Vorstandsmitgliedern sowie Satzungsänderungen können von der Zustimmung Dritter abhängig gemacht 

werden. Zuzustimmen ist der Auffassung, daß die Grenzen der Vereinsautonomie überschritten sind und 

es daher unzulässig ist, wenn die Satzung Willkür ermöglicht. Ob diese Grenze bereits überschritten ist, 



wenn die Angelegenheiten des Vereins ausschließlich durch bestimmte Mitglieder entschieden werden, 

„auf deren Auswahl und Kontrolle die übrigen Mitglieder keinen Einfluß haben“, ist jedoch fraglich.  

3. …und der Sinn? 

Das auch der Alltag sehr politisch sein kann bleibt das Attac-Urteil im Gespräch – auch beim 

Bundesverfassungsgericht. 

4. Online-Training zu vereinsrechtlichen Themen 

Die Übersicht über die nächsten webinare im 4. Quartal 2021 findet sich auf der Website www.wagner-

vereinsrecht.com. Diese Website befaßt sich schwerpunktmäßig mit Themen aus dem Vereins- und 

Verbandsrecht. Sie wird ständig erweitert und aktualisiert. 

Am Dienstag, den 26.10.2021, 18:00 bis 20:00 Uhr live-webinar mit der DLRG-Vizepräsidentin Ute 

Vogt, dem Schatzmeister der DLRG Thomas Matthews sowie dem DLRG-Pressesprecher Achim 

Wiese zum Thema Die DLRG und ihre Finanzen, Fragen und Antworten zu Finanzierung, Spenden, 

Wirtschaftsordnung u.ä. Diese Veranstaltung richtet sich nicht nur an DLRG-Mitglieder und behandelt die 

oben gestellten Fragen. 

5. Anmeldung 

Den Anmeldelink und weitere Informationen zu Online-Seminaren u.ä. erhalten Sie auch per email: 

wagner@wagner-vereinsrecht.com. 

6. Praxistip 

Demokratie ist eine unzureichende Organisationsform, allerdings die beste, die wir uns in Vereinen und 

Verbänden vorstellen können. 

Bleiben Sie gesund und heiter – irgendwie… 

 

Ihr 

 

Jürgen Wagner 
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